
 
Informationen über den Digitalen Tachographen: 
Was ist ein digitaler Tachograph (DTCO 1381)? 
Ein digitaler Tachograph ist ein System zur elektronischen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten der 
Fahrer und Beifahrer von Nutzfahrzeugen. Darüber hinaus werden auch die gefahrene 
Geschwindigkeit und die zurückgelegte Wegstrecke sowie weitere systembezogene Parameter 
aufgezeichnet. Die Speicherung der Daten erfolgt in einem geräteinternen Speicher 
(Massenspeicher) und auf fahrerbezogenen Chipkarten (Fahrerkarten). Die EU-Kommission hat 
beschlossen, dass ‘Digitale Tachographenanlagen‘ in den nächsten Jahren das heute übliche EG-
Kontrollgerät mit Diagrammscheibe ersetzen sollen. Die gesetzliche Grundlage dafür bildet die VO 
(EG) Nr. 2135/98 und die VO (EG) Nr. 1360/2002. 

 
Für Fahrer bringt die Einführung digitaler Tachographen einige Änderungen mit sich: Sie benötigen 
eine persönliche Fahrerkarte, die Ihre Aktivitäten aufzeichnet. Diese müssen Sie persönlich bei den 
zuständigen Behörden beantragen. 

Die Fahrerkarte 
Die persönliche Fahrerkarte  

• ist eine persönliche Chipkarte, auf der alle relevanten Daten gespeichert werden, die im 
Zusammenhang mit den EG-Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) stehen.  

• ist in allen zugelassenen digitalen Tachographen einsetzbar.  
• wird in der Regel nur einmal pro Fahrer ausgegeben (Ausnahme: Verlust oder defekt der 

Karte).  
• ersetzt nicht den Führerschein.  
• ist fünf Jahre gültig.  

Bei Arbeitsbeginn (Beladen o.ä.) müssen Sie die Fahrerkarte stecken. Können Sie Ihre Fahrerkarte 
nicht nutzen (Verlust, Defekt o.ä.), sind Sie verpflichtet, umgehend eine neue zu beantragen. In 
der Zwischenzeit müssen Sie am Ende des Arbeitstages die im DTCO registrierten Daten über 
Lenk- und Ruhezeiten ausdrucken und unterschreiben. Sie dürfen maximal 15 Tage ohne Karte 
fahren.  

Tagesausdrucke müssen Sie auch dann machen, wenn Sie zwischen Fahrzeugen mit analogen und 
digitalen Tachographen wechseln. Mit diesen Ausdrucken können Sie Ihre Fahraktivitäten der 
laufenden Woche und des letzten Fahrtags der Vorwoche lückenlos nachweisen. 

 
Informationen zu Fahrerkarten, Unternehmerkarten, Werkstattkarten und Behördenkarten finden 
Sie unter www.kba.de (z. Z. unter: EG-Kontrollgerät/ digitaler Tachograph / Häufig gestellte 
Fragen) direkt beim Kraftfahrt-Bundesamt. 


